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Auszuo AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNOsRATEs DES KANToNS S0L0THuRN
VOM /

30. Juni 1939. Nr. 2987.
cia

1. Die Einwo.hnergerneinde Wan~en bei Olten hat die Stras

sen und Baulinien der Strassenzfige Nrn.25 und 26 (Bebauungsplan

Blatt 2) und Nr. 40 (Bebauungsplan Blatt 3) abgeändert,Laut Publi

kation im Amtsanzeiger lagen die Pläne vom 3.Febr, bis 4. Mär~9~9ezw,

vom 30. März bis 29. Apri.~L 1939 zur öffentlichen Einsichtsnahme

auf, Beide Abänderuaagen wurden durch Beschluss der Gemeindeversamm—

lung vom 5, Juni 1939 unter Abweisung einer Einsprache genehmigt,

Beim Regierungsrat sind gegen diesen Beschluss keine Beschwerden

erhoben worden.

II,Duroh die erwähnten Abänderungen des Bebauungsplanes
werden einzig Quartierstrassen betroffen, Sie können, da das gesetz

lich vorgeschriebene Verfahren durchgeftihrt worden ist, genehmigt

werden, Die widersprechenden frLiheren Baulinien werden dadurch

aufgehoben,

III. Der Regierungsrat beschliesst daher:

1, Den von der Einwohnergemeinde Wangen bei Olten am

5, Juni 1939 beschlossenen Abändertmgen der Bau— und Strassenlinien
der Strassenzu.ge Nrn. 25 und 26 (Bebauungsplan Blatt 2) und Nr, 40

(Bebauungsplan Blatt 3) wird die Genehmigung erteilt,

2, Die widersprechenden Teile des durch RRE Nr.1537
vom 14. April 1925 genehmigten Beb~n1u,~3planes verden aufgehoben,

Publikationstaxe Fr. 10.50

Genehmigungstaxe „ 1l~-

Fr. 21,50 (Staatskanz1ei~Nr, 4044/45 ) N.

Der Staatsschreiber:

_4_ ‘/~

Bau—Departement (4)
Kantons ingenieur (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Wangen bei Olten, mit je einem

Exemplar der mit Genehmigungsvermerk versehenen Bebauungspläne
(Nachnahme),

Amtsblatt (nur Dispositiv) Ziff,l,


